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Umwelt- und Agrarausschuss, Änderungsantrag der Fraktion der FDP zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG)  
 
Drucksache 18/3945  
 
  
Sehr geehrter Herr Göttsch, 
 
in nehme Bezug auf den o. g. Änderungsantrag der FDP – Fraktion betreffend des 
KAG, hier Steuerbefreiung für brauchbare Jagdhunde.  
 
Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. unterstützt den Antrag der FDP – 
Fraktion.  
 
Brauchbare Jagdhunde, d.h. solche, die entweder eine Brauchbarkeitsprüfung nach 
der BPO des Landes Schleswig-Holstein abgelegt haben oder deren auf anderen 
Prüfungen gezeigte Leistungen als gleichwertig nach der BPO anerkannt werden, sind 
aus tierschutzrechtlicher Sicht sowohl für die Jagdausübung als auch für die 
Verpflichtung der Jägerschaft zur Nachsuche, z.B. nach einem Verkehrsunfall, 
dringend erforderlich.  
 
Durch diese Verpflichtung werden den Gründen nach hoheitliche Aufgaben durch die 
ehrenamtlich tätige Jägerschaft wahrgenommen.  
 
Sofern eine Steuerbefreiung lediglich für die Hunde von Berufsjägern und 
hauptamtlich angestellte Jagdaufseher vorgesehen ist, so wird hierbei übersehen, 
dass diese Personengruppe lediglich ca. 20 Personen in ganz Schleswig-Holstein 
betrifft. 
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Im Jahre 2015 ereigneten sich rund 11.800 Verkehrsunfälle mit Wild, in Folge dessen 
in nicht unerheblicher Zahl Nachsuchen durch ehrenamtliche Jäger durchgeführt 
werden mussten.  
 
Es erscheint nur folgerechtlich, auch diesen Personenkreis bzw. die von ihnen 
gehaltenen Jagdhunde einer Möglichkeit zur Steuerbefreiung zuzuführen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
i.A. Andreas Schober  
 
Geschäftsführer  
 
 
 
 
 
  




